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& Einleitung

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts
(OVG) Bremen vom 25.3.2025 (2 B 30/25)
betrifft die vorläufige Fortführung einer Ju-
gendhilfemaßnahme im Rahmen des betreuten
Jugendwohnens für eine junge Volljährige
nach Vollendung des 21. Lebensjahrs. Sie steht
exemplarisch für die zunehmende Praxisrele-
vanz der Auslegung und Anwendung von § 41
SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII (Hil-
fe für junge Volljährige) sowie der verfahrens-
rechtlichen Anforderungen an die Jugendämter
im Rahmen von Hilfeplanentscheidungen. Die
Entscheidung betont rechtsstaatliche Grundsät-
ze und schützt zugleich den Anspruch auf ef-
fektiven Rechtsschutz. Für Jugendämter und
freie Träger enthält sie wegweisende Hinweise
zum Umgang mit Abbruchentscheidungen bei
laufenden Hilfemaßnahmen.

& Leitsatz

Die einstweilige Fortsetzung einer Jugendhil-
femaßnahme nach § 41 SGB VIII ist anzuord-
nen, wenn deren gesetzliche Voraussetzungen
glaubhaft gemacht sind und die behördliche
Einschätzung der fehlenden Geeignetheit und
Notwendigkeit beurteilungsfehlerhaft erfolgt
ist. Die gerichtliche Inanspruchnahme darf
nicht als fehlende Mitwirkung gewertet wer-
den.

& Tenor

„Der Beschluss des Verwaltungsgerichts der
Freien Hansestadt Bremen – 3. Kammer –
vom 16. Januar 2025 wird aufgehoben.

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einst-
weiligen Anordnung verpflichtet, die Antragstel-
lerin vorläufig weiter im betreuten Jugendwoh-
nen unterzubringen, bis sie über den Antrag
vom 4. Dezember 2024 auf weitere Gewäh-
rung von betreutem Jugendwohnen entschie-
den hat.

Die außergerichtlichen Kosten des gerichts-
kostenfreien Verfahrens in beiden Instanzen
trägt die Antragsgegnerin.“

& Sachverhalt

Die 2003 geborene Antragstellerin stammt
aus Guinea, ist Mutter zweier Kinder (eines
davon in Deutschland geboren) und lebt seit
ihrer Einreise im Jahr 2021 in Bremen. Sie er-
hielt fortlaufend Leistungen der Jugendhilfe
in Form von betreutem Jugendwohnen, zu-
letzt als Hilfe für junge Volljährige gem.
§§ 41, 35a SGB VIII. Die Maßnahme sollte
mit Erreichen des 21. Lebensjahres enden,
obwohl ärztliche Stellungnahmen auf eine
drohende seelische Behinderung und erhebli-
che Belastungen hinwiesen. Ein Trägerbericht
sah zudem weiterhin pädagogische Unterstüt-
zung als notwendig an. Dennoch lehnte die
Antragsgegnerin eine Fortführung über den
31.12.2024 hinaus ab. Daraufhin stellte die
Antragstellerin einen Eilantrag beim Verwal-
tungsgericht, der zunächst abgelehnt wurde.
Das OVG Bremen gab der Beschwerde statt.

& Entscheidungsgründe

1. Anordnungsanspruch

a) § 41 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII als
Anspruchsgrundlage

Das OVG bejahte die Voraussetzungen für
einen Anordnungsanspruch auf vorläufige
Fortsetzung des betreuten Wohnens nach
§ 41 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 34 SGB VIII.

Zentrale Feststellung: „Die Antragstellerin
hat für die Bedürfnisse des Eilverfahrens
ausreichend glaubhaft gemacht, dass eine
selbstbestimmte, eigenverantwortliche und
selbständige Lebensführung aufgrund ihrer
Persönlichkeitsentwicklung nicht gewähr-
leistet ist.“

Die Maßnahme war bereits vor dem
18. Lebensjahr begonnen worden und damit
ein typischer Fall für § 41 SGB VIII. Aus
mehreren Trägerberichten (u.a. vom 19.9.
und 29.10.2024) ergab sich ein weiterhin er-
heblicher Hilfebedarf, insbesondere wegen
der Überforderung der Antragstellerin in ih-
rer Mutterrolle. Der Versuch der Antrags-
gegnerin, die Jugendhilfebedürftigkeit mit
Verweis auf Netzwerke und therapeutische
Behandlung zu verneinen, wurde als nicht
schlüssig bewertet.

b) Beurteilungsfehlerhafte Ablehnung
durch das Jugendamt

Das OVG rügte die Entscheidung des Jugend-
amts als widersprüchlich, sachfremd und nicht
nachvollziehbar. Insbesondere wurde hervor-
gehoben:

• Die Begründung zur Beendigung der Hilfe
schwankte zwischen „kein Bedarf“ und
„zu hoher Bedarf für das Setting“ – ein lo-
gischer Widerspruch.

• Sachwidrig: Die Rücknahme des Eilantrags
wurde der Antragstellerin als Bedingung
für den Verbleib in der Einrichtung auf-
erlegt – eine unzulässige Koppelung des
Verzichts auf gerichtlichen Rechtsschutz als
Bedingung für die weitere Hilfegewährung.

• Die Fachberichte, die weiterhin einen Hilfe-
bedarf belegten, wurden nicht angemessen
berücksichtigt.

c) Begrenzung auf „begründete
Einzelfälle“ (§ 41 Abs. 1 S. 2 SGB VIII)

Das Gericht sah den Ausnahmefall als gege-
ben an. Die Maßnahme habe erkennbare
Fortschritte gezeigt, und ein Abbruch wäre
kontraproduktiv. Zudem sei nach Vollendung
des 21. Lebensjahres eine neue Hilfegewäh-
rung nicht mehr möglich, sondern nur eine
Fortsetzung zulässig.

2. Anordnungsgrund

Ein solcher liegt vor, da bei einem Abbruch
der Maßnahme irreversible Nachteile für die
Antragstellerin drohen, u.a. Wohnungsver-
lust und psychische Verschlechterung. Eine
Rückkehr ins Hilfesystem wäre nach § 41
Abs. 1 S. 2 SGB VIII nur schwer möglich.

3. Zulässigkeit trotz fehlender
formaler Ablehnung

Das OVG erkannte, dass bislang kein schrift-
licher Bescheid über den Antrag der Antrag-
stellerin vom 4.12.2024 ergangen war. Ein
Widerspruch oder eine Verpflichtungsklage
war daher nicht erforderlich.

Dr. Andreas Dexheimer, Diplom-Sozialpädagoge FH,
M.S.W., Vorstand Diakonie Rosenheim.
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